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ihrer Organe oder Organisationen zu ande
ren Staaten oder Völkern zu stören, gegen 
Angehörige eines anderen Staates oder 
Volkes Gewalt anwendet oder sie mit Ge
walt bedroht, wird mit Freiheitsstrafe von 
zwei bis zu zehn Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§110
Besonders schwere Fälle

Ein besonders schwerer Fall der in die
sem Kapitel genannten Verbrechen liegt 
insbesondere vor, wenn das Verbrechen

1. den Frieden, die sozialistische Staats
oder Gesellschaftsordnung, die Volkswirt
schaft oder die Verteidigungskraft der 
Deutschen Demokratischen Republik in ho
hem Maße gefährdet;

2. im Verteidigungszustand begangen 
wird;

3. den Tod eines Menschen verursacht 
oder das Leben einer größeren Anzahl von 
Menschen gefährdet oder

4. unter Anwendung von Waffen oder 
unter Androhung des Gebrauchs von Waf
fen begangen wurde.

§111
Außergewöhnliche Strafmilderung 

und Absehen von Strafe

(1) Bei den in diesem Kapitel genannten 
Verbrechen kann auf eine geringere als die 
angedrohte Mindeststrafe erkannt, oder es 
kann von Strafe abgesehen werden, wenn 
sich der Täter den Sicherheitsorganen stellt 
und das Verbrechen und seine Kenntnis 
über die Zusammenhänge des Verbrechens 
offenbart.

(2) Ist der Täter wegen des Unterneh
mens eines Staatsverbrechens strafrechtlich 
verantwortlich, so kann eine geringere als 
die angedrohte Mindeststrafe festgesetzt 
werden, wenn der Tatbeitrag unter Berück
sichtigung aller Umstände des Verbrechens 
sehr gering ist.

3. Kapitel 
Straftaten gegen die Persönlichkeit

1. A b s c h n i t t

Straftaten gegen Leben und Gesundheit 
des Menschen

Vorsätzliche Tö ;ung

§112
Mord 1 2

(1) Wer vorsätzlich eim 
tet, wird mit Freiheitsstr; 
zehn Jahren oder mit lebend 
heitsstrafe bestraft.

(2) Auf Todesstrafe kan 
den, wenn die Tat

1. ein Verbrechen gegen 
tät der Deutschen Demokp 
blik, den Frieden, die Me: 
die Menschenrechte oder e: 
chen ist oder aus Feindsi 
Deutsche Demokratische Re 
wird;

2. mit gemeingefährlich 
Methoden begangen wird

Menschen tö- 
£fe nicht unter 
länglicher Frei-

n erkannt wer-

die Souveräni- 
atischen Repu- 

^schlichkeit unc( 
Kriegsverbre- 

iliaft gegen die 
publik begangen

in Mitteln oder 
d)der Furcht und

Schrecken unter der Bevölkerung auslösen 
soll;

3. heimtückisch oder in besonders bruta
ler Weise begangen wird;

4. mehrfach begangen wird oder der Tä
ter bereits wegen vorsätzlicher Tötung be
straft ist;

5. nach mehrfacher Bestrafung wegen 
Gewaltverbrechen (§§ 116, 117, 121, 122, 126, 
216) begangen wird.

(3) Vorbereitung und Versuch sind straf
bar.

§113
Totschlag

(1) Die vorsätzliche Tötung eines Men
schen wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn 
Jahren bestraft, wenn

1. der Täter ohne eigene Schuld durch 
eine ihm oder seinen Angehörigen von dem 
Getöteten zugefügte Mißhandlung, schwere 
Bedrohung oder schwere Kränkung in einen 
Zustand hochgradiger Erregung (Affekt) 
versetzt und dadurch zur Tötung hingeris
sen oder bestimmt worden ist;


